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1. Problemaufriss: Bedürfen die Menschenrechte einer
Begründung?

Das internationale Menschenrechtsregime ist trotz der nationalen
und internationalen Kodifizierung der Menschenrechte vielerlei
Anfechtungen ausgesetzt. Einerseits bestehen massive Menschen-
rechtsverletzungen durch Staaten, die persönliche Integritäts- und
Freiheitsrechte, Teilhaberechte und kollektive Rechte gleicherma-
ßen außer Acht lassen. Sehr viel subtiler, aber nicht minder schä-
digend ist allerdings der ideologische Missbrauch bzw. die Instru-
mentalisierung der Menschenrechte durch Staaten. Dieser liegt
beispielsweise dann vor, wenn Staaten unter der Vorgabe, die
Menschenrechte schützen zu wollen, eigene geostrategische Am-
bitionen zu verwirklichen suchen.

Darüber hinaus ist die Geltung der Menschenrechte durch
selektive Verkürzungen bedroht.1 So wurden insbesondere im
Kontext der Entstehung der großen völkerrechtlichen Menschen-
rechtsverträge vor dem Hintergrund der Blockbildung große Nor-
menkomplexe aus ideologischen bzw. machtpolitischen Gründen
von einzelnen Staaten oder gar Staatengruppen nicht unterzeich-
net und ratifiziert. Diese selektive Verkürzung der Menschenrech-
te wird insbesondere in der Vorbereitung eines großen inter-
nationalen Menschenrechtspaktes nach dem Zweiten Weltkrieg
deutlich. Aufgrund ideologischer Spannungen musste von dem
Vorhaben, einen einzigen und umfassenden Menschenrechtspakt
zu verabschieden, abgesehen werden. Stattdessen spaltete man
das ursprüngliche, aber nicht konsensfähige Vertragswerk in zwei
Menschenrechtspakte auf: den Internationalen Pakt für bürgerli-
che und politische Rechte, der von den Vereinigten Staaten von

1 Die folgende Kategorisierung der Anfechtungen des internationalen
Menschenrechtsregimes orientiert sich an Gerhard Lohmann 2013, Werden
die Menschenrechte überschätzt? Über Missbrauch, problematische Aus-
weitungen und Grenzen der Menschenrechte, in: Zeitschrift für Menschen-
rechte (2), 9–23.
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Amerika favorisiert wurde, sowie den Internationalen Pakt für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der aus ideologi-
schen Gründen von der Sowjetunion und China bevorzugt wurde.
Damit bestand die Gefahr der Erosion des völkerrechtlichen
Menschenrechtssystems bereits, bevor dieses überhaupt zur vollen
Blüte gekommen war.

Auch die normative Überschätzung der Menschenrechte
gefährdet den Bestand und die Geltung der Menschenrechte in
erheblichem Maße. Die Tatsache, dass viele Menschenrechte
einstmals als Idealvorstellungen formuliert wurden und erst im
Laufe des 20. Jahrhunderts und der völkerrechtlichen Kodifizie-
rung Rechtscharakter entfaltet haben, führt nicht selten dazu,
dass im Menschenrechtsdiskurs justiziable und nicht-justiziable
Menschenrechte vermischt werden. Dies birgt die Gefahr eines
sogenannten ‚human rights talk‘2, das heißt eines Menschenrechts-
diskurses, innerhalb dessen die Grenzen zwischen international
anerkannten und damit einklagbaren Menschenrechten und par-
tikularen Wunschvorstellungen verschwimmen. Dies führt zur
Erosion der Menschenrechtsgeltung, da Staaten in der Konfronta-
tion mit überhöhten Menschenrechtsvorstellungen nicht selten
dazu neigen, sich dem Menschenrechtsregime als Ganzem zu ver-
schließen. So wird befürchtet, dass die Anerkennung ausufernder
Menschenrechtsdiskurse letztlich zum staatlichen Kontroll- und
damit Souveränitätsverlust führt. Die normative Überhöhung der
Menschenrechte bzw. der ‚human rights talk‘ wirken sich aller-
dings nicht nur negativ auf die Bindungswirkung der Menschen-
rechte in vertikaler Ebene, d. h. zwischen Staat und Individuum,
sondern auch in horizontaler Ebene zwischen Individuen aus.
Der unreflektierte und inflationäre Gebrauch des Menschen-
rechtsvokabulars und der Rechtfertigungsversuch partikularer

2 Vgl. Mary Ann Glendon 1991. Rights Talk. The Impoverishment of Poli-
tical Discourse. New York: The Free Press; parallel zum Begriff des human
rights talk ist in Bezug auf die Menschenwürde teilweise auch von einem
human dignity talk die Rede, vgl. David G. Kirchhoffer 2017, Human Dig-
nity and Human Enhancement: A Multidimensional Approach, in: Bio-
ethics 31 (5), 375–383, 375.

Problemaufriss: Bedürfen die Menschenrechte einer Begründung?
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Interessen durch die Menschenrechte führen letztlich zu einem
Aufweichen des Menschenrechtssystems und dem Verkommen
der Menschenrechte zu einer ‚Worthülse‘. Dies bedeutet keines-
falls, dass das Menschenrechtsregime als solches nicht weiter-
wachsen könnte bzw. die ‚Entdeckung‘ der Menschenrechte als
solche abgeschlossen wäre; im Gegenteil hat sich das Menschen-
rechtssystem in den letzten Dekaden erheblich erweitert. Aller-
dings ist im Diskurs stets mit terminologischer Präzision und not-
wendiger Differenzierung vorzugehen, will man verhindern, dass
das Menschenrechtssystem als Ganzes einen Glaubwürdigkeits-
verlust erleidet.

Angesichts dieser Anfechtungen des Menschenrechtsregimes
hat eine Begründung der Menschenrechte eine zentrale Bedeu-
tung, die in drei Dimensionen unterschieden werden kann. Die
Begründung der Menschenrechte dient erstens dem Beweis, dass
die Menschenrechte überhaupt existieren und nicht eine bloße
Erfindung der Neuzeit sind. Dies bedeutet, dass die Untersuchung
der Entstehungsgeschichte der Menschenrechte aufzeigen kann,
dass es sich bei diesen nicht etwa um eine Erfindung, sondern um
eine Entdeckung im Sinne eines immer Dagewesenen, aber zu-
nehmend Freizulegenden handelt. Die Erforschung dieser Ent-
deckungsgeschichte ist damit nicht bloß historisches Handwerk,
sondern erfüllt die Funktion einer „affirmativen Genealogie“3

der Menschenrechte.
Die zweite Dimension und Funktion der Menschenrechts-

begründung ist deren Rechtfertigung. Die Tatsache, dass die Men-
schenrechte als existent anerkannt werden, begründet für sich
noch nicht, warum sich ein Staat oder ein Individuum an diese
halten sollte. Vielmehr wäre möglich, die Menschenrechte als uto-
pische Idee oder historisches Relikt zu betrachten, das keinerlei
Bindungswirkung entfaltet. Die Rechtfertigung der Menschen-
rechte ist damit für deren Geltung von konstitutiver Bedeutung.

3 Vgl. Hans Joas 2015, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der
Menschenrechte. Berlin: Suhrkamp, 14f.; Daniel Bogner 2014, Das Recht des
Politischen. Ein neuer Begriff der Menschenrechte. Bielefeld: transcript, 31ff.

Problemaufriss: Bedürfen die Menschenrechte einer Begründung?
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Drittens ist der Begründung der Menschenrechte eine perfor-
mative Dimension inhärent. In der Begründung der Menschen-
rechte vollzieht sich nicht nur deren Beweis und Rechtfertigung,
sondern in ihr ist auch die Grundlage für deren Durchsetzung
gelegt. Das Unternehmen einer Menschenrechtsbegründung ist
damit nicht nur rückwärtsgewandter Nachvollzug des Menschen-
rechtssystems in seiner Historizität, sondern gleichzeitig zukunfts-
gewandte Durchsetzung und Weiterentwicklung desselben.4 Im
Begründungsakt der Menschenrechte bildet sich bei dem Begrün-
denden und bei den diese Begründung Nachvollziehenden ideali-
ter die Überzeugung der Richtigkeit dieser Begründung und der
Impetus zum normgeleiteten Handeln.

Die Anfechtung der Menschenrechte im nationalen und inter-
nationalen Raum macht deutlich, dass die Menschenrechte –
trotz ihrer beinahe universalen rechtlichen Anerkennung – kei-
neswegs zur Selbstverständlichkeit geworden sind, sondern viel-
mehr immer neu verteidigt und begründet werden müssen.
Warum sollten Staaten geneigt sein, ihre eigene Souveränität zu
beschränken und dem Individuum Rechte zuzugestehen? Warum
sollten sie über die Anerkennung der Menschenrechte (duty to
respect) hinaus sogar positive Schutz- und Durchsetzungspflichten
(duty to protect/duty to fulfil) gegenüber Dritten auf sich nehmen?
Dass die Frage, ob und wie sich die Menschenrechte begründen
lassen, umstritten war und ist, zeigte sich beispielsweise in den
Verhandlungen über die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte. In der Präambel der Erklärung wird vor dem Hintergrund
zweier Weltkriege zwar auf die historische Notwendigkeit der
Anerkennung der Menschenwürde und der aus dieser entsprin-
genden Menschenrechte verwiesen, auf eine explizite Begründung
wurde angesichts der Umstrittenheit und kultureller Differenzen
allerdings letztlich verzichtet.

4 Daniel Bogner spricht insofern von den Menschenrechten als „Prozess-
kategorie“ und der begrifflichen „Verschränkung von Geschichte und
Gegenwart“. Daniel Bogner 2014, Das Recht des Politischen. Ein neuer
Begriff der Menschenrechte, 40ff.

Problemaufriss: Bedürfen die Menschenrechte einer Begründung?
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Problematisch erscheint eine Begründung der Menschenrechte
schon deshalb, weil bereits die Definition der „Menschenrechte“
als Gegenstandsbereich umstritten ist. Einerseits werden heftige
(bio-)ethische Debatten darüber geführt, wer schon oder noch als
Mensch bezeichnet werden dürfe. Andererseits ist auch der
Rechtsbegriff im Menschenrechtsdiskurs kontrovers. Sind die
Menschenrechte einklagbare Rechte, die die Staaten und in der
horizontalen Wirkung auch Individuen unmittelbar verpflichten,
oder sind sie eher moralische Zielvorstellungen? Diese Fragen
führen vor Augen, dass die Definition der Menschenrechte hoch-
komplex und problembehaftet ist. Zunächst muss innerhalb der
Menschenrechte differenziert werden. Diesbezüglich werden drei
Kategorien unterschieden: (1) Abwehrrechte (status negativus),
(2) Gestaltungsrechte (status activus) und (3) Leistungsrechte
(status positivus).5 Die Unterteilung der Menschenrechte folgt
dabei der völkerrechtlichen Herausbildung der Menschenrechte.
Zunächst wurden Menschenrechte nur im Rahmen des fremden-
rechtlichen Mindeststandards gewährt und waren damit nicht
Menschenrechte im eigentlichen Sinne, sondern Rechte eines
Staates an seinen Staatsbürger(innen) gegenüber einem anderen
Staat. Das Individuum war damit also nicht selbst Rechtsträger,
sondern bedurfte der Mediatisierung durch den Staat. Der frem-
denrechtliche Mindeststandard beschränkte sich auf die klassi-
schen Abwehrrechte, so zum Beispiel das Recht auf körperliche
Unversehrtheit, das Folter- und Sklavereiverbot oder das Recht
auf Eigentum. Die zweite Kategorie der Gestaltungsrechte im
Sinne positiver Teilnahmerechte und politischer Partizipations-
rechte wurde erst mit der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte und dem Internationalen Pakt für bürgerliche und politi-

5 Vgl. Georg Jellinek 1905, System der subjektiven öffentlichen Rechte.
Tübingen: Mohr; Peter G. Kirchschläger 2013, Wie können Menschenrech-
te begründet werden? Ein für religiöse und säkulare Menschenrechtskon-
zeptionen anschlussfähiger Ansatz. Münster: LIT, 59; Dietmar von der
Pfordten 2012, Status negativus, status activus, status positivus, in: Arnd
Pollmann/Georg Lohmann (Hrsg.), Menschenrechte. Ein interdisziplinäres
Handbuch, Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, 216–219.

Problemaufriss: Bedürfen die Menschenrechte einer Begründung?
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sche Rechte völkerrechtlich kodifiziert. Die dritte Kategorie der
Leistungsrechte hat mit dem Internationalen Pakt über soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Rechte Eingang in das Völkerrecht
gefunden. Die drei Kategorien der Menschenrechte unterscheiden
sich in rechtlicher Perspektive nicht nur bezüglich des Inhalts,
sondern auch bezüglich der völkerrechtlichen Verbindlichkeit.
Grundsätzlich gilt, dass Staaten als originäre Völkerrechtssubjekte
nur an solche Rechtsnormen gebunden sind, an die sich selbst
gebunden haben. Dementsprechend wären nur diejenigen Men-
schenrechtsverträge für einen Staat bindend, die dieser auch
unterzeichnet und ratifiziert hat. Neben dem menschenrechtlichen
Völkervertragsrecht bestehen allerdings auch Verpflichtungen
nach dem Völkergewohnheitsrecht. Das Völkergewohnheitsrecht
umfasst (zumeist) ungeschriebene Rechtsnormen, die sich da-
durch auszeichnen, dass die Staaten von deren Rechtsqualität
überzeugt sind (opinio iuris) und in ihrer Staatenpraxis (consuetu-
do) im Einklang mit diesen handeln. Nach herrschender Meinung
sind die in der Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nieder-
geschriebenen Abwehrrechte in weiten Teilen in das Völkerge-
wohnheitsrecht übergegangen und gelten damit – obwohl sie als
Resolution der Generalversammlung a priori selbst für Unter-
zeichnerstaaten keine rechtliche Bindungswirkung entfalten wür-
den – auch für Staaten, die die Erklärung nicht unterzeichnet
haben, als verbindlich.6 Insofern hätte eine Unterzeichnung der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch den Heiligen
Stuhl keinen für die Bindungswirkung konstitutiven, sondern viel-
mehr einen symbolisch-deklaratorischen Effekt.

In menschenrechtsphilosophischer Hinsicht lassen sich die zwei
Begründungsstränge des Rechtspositivismus und des Naturrechts-
denkens unterscheiden. In rechtspositivistischer Lesart sind die
Menschenrechte rein positiv verfasst, das heißt deren Erklärung

6 Vgl. zur Untersuchung der Rechtsnatur der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte Martin Nettesheim 2009, Menschenrechte der Vereinten
Nationen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und ihre Rechts-
natur, in: Detlef Merten/Hans-Jürgen Papier (Hrsg.), Handbuch der Grund-
rechte Bd. VI/2, § 173.

Problemaufriss: Bedürfen die Menschenrechte einer Begründung?

18



durch den Staat hat eine konstitutive Funktion. Nur weil und inso-
fern auch nur solange der Staat die Menschenrechte anerkennt,
existieren diese. Demgegenüber wird im Naturrechtsdenken der
vorpositive und damit auch vorstaatliche Charakter der Men-
schenrechte betont. Die Menschenrechte sind unverfügbar und
gelten absolut. Die Bezeichnung von Menschenrechtsdokumenten
als Erklärungen legt nahe, dass die Verfasser dem jeweiligen
Dokument einen deklaratorischen, nicht aber einen für die Men-
schenrechte konstitutiven Charakter beimaßen. Insofern lassen
sich auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
naturrechtliche Tendenzen ausmachen.

Obwohl die Menschenrechte erst in der Neuzeit formuliert
wurden, geht die Idee auf die stoische und in der Folge auch maß-
geblich auf die christliche Philosophie zurück. Joas deutet den
„Glauben an die Menschenrechte und die Universalität der Men-
schenwürde als Ergebnis eines Sakralisierungsprozesses des Men-
schen“7 und betont, dass die christliche Tradition nicht nur einer
der Ursprünge der Menschenrechtsidee sei, sondern durch diese
auch immer wieder unter „neuartigen Artikulationsdruck“8 ge-
setzt werden könne. Dieses Spannungsfeld von Ursprung und Gel-
tung muss aber nicht zu deren Hinfälligkeit führen, sondern kann
auch affirmativ begründend wirken.9

Das Verhältnis der Katholischen Kirche zu den Menschenrech-
ten hat seit deren Erklärung einen grundlegenden Wandel voll-
zogen. Hilpert unterscheidet diesbezüglich drei Phasen: (1) die
Phase der Ablehnung, (2) die Phase der vorsichtigen Annäherung
und (3) die Phase der Identifikation.10 Demnach hat die Katho-
lische Kirche die Menschenrechtsidee aufgrund der sich an die
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte anschließenden
Phase der jakobinischen Terrorherrschaft und eines als überzogen

7 Vgl. Hans Joas 2015, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der
Menschenrechte, 18.
8 Ibid., 21.
9 Vgl. ibid., 14f.
10 Vgl. Konrad Hilpert 1991, Die Menschenrechte. Geschichte, Theologie,
Aktualität. Düsseldorf: Patmos, 138ff.
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empfundenen Individualismus zunächst abgelehnt. Mit den Sozial-
enzykliken des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts wurde den
Menschenrechten angesichts der zunehmend drängenden Sozialen
Frage allerdings eine steigende Bedeutung beigemessen, wenn-
gleich nicht explizit von „Menschenrechten“ gesprochen wurde.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die Enzyklika Pacem in Ter-
ris leiteten schließlich die dritte Phase der Identifikation ein, in
der die Menschenrechtsidee inmitten der katholischen Soziallehre
verortet wurde.11

In vorliegender Arbeit soll in systematisch-theologischer Hin-
sicht die Frage untersucht werden, ob und inwiefern sich im Zuge
des Zweiten Vatikanischen Konzil ein grundlegender Wandel der
katholischen Menschenrechtsbegründung vollzogen hat und inwie-
fern sich dieser in der menschenrechtlichen Praxis des Heiligen
Stuhls bei den Vereinten Nationen niederschlägt.

In definitorischer Hinsicht muss zu Beginn konstatiert werden,
dass, wenn im Kontext dieser Arbeit von einem ‚katholischen‘
Menschenrechtsverständnis gesprochen wird, die Aussagen des
Lehramts im Vordergrund stehen. Dies bedeutet keinesfalls, dass
das katholische Menschenrechtsverständnis monolithischer Natur
wäre. Vielmehr zeichnet sich die katholische Menschenrechtskon-
zeption durch eine Vielzahl von Begründungsansätzen und eine
Akteursvielfalt aus. Tatsächlich leisten zahlreiche katholische
Gemeinden, (Ordens-)Gemeinschaften und Individualakteure
den Hauptteil des katholischen Menschenrechtsengagements und
sind in diesem Handeln nicht nur durch lehramtliche Stellungnah-
men, sondern auch durch andere Akteure – etwa aus der aka-
demischen Theologie – beeinflusst. Zudem finden zwischen den
kirchlichen Akteuren – explizit oder implizit – Aushandlungspro-
zesse hinsichtlich der Positionierung gegenüber den Menschen-
rechten statt, die mitunter stark konfliktbehaftet sind. Angesichts
der völkerrechtlichen Zuspitzung der Fragestellung auf das Han-
deln des Heiligen Stuhls wird das menschenrechtliche Handeln
dieser anderen Akteure aber nur insoweit behandelt, als es für

11 Vgl. ibid., 137ff.
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die Analyse der völkerrechtlichen Praxis im System der Vereinten
Nationen erforderlich ist.

Zur Beantwortung der Fragestellung gilt es zunächst das vor-
konziliare Menschenrechtsverständnis der Katholischen Kirche
zu untersuchen. Dieses gründet sich auf zwei Hauptpfeiler: (1)
die christliche Offenbarung und (2) das Naturrecht.

In offenbarungstheologischer Hinsicht ist für die Begründung
und Geltung der Menschenrechte die Imago-Dei-Lehre und
damit die Untersuchung der Topoi der Gottesebenbildlichkeit
bzw. der Gotteskindschaft des Menschen zielführend. Weil der
Mensch nach dem Abbild Gottes geschaffen ist bzw. Kind Gottes
ist, besitzt er eine Würde und unveräußerliche Rechte. In christo-
logischer Hinsicht sind die Menschwerdung und die Erlösung
Anknüpfungspunkte der offenbarungstheologischen Menschen-
rechtsbegründung.

Bedeutende Vertreter des christlichen Naturrechts waren
Augustinus und Thomas von Aquin. Während Augustinus die
Anfänge des Naturrechts im Anschluss an nominalistische Kon-
zepte begründete,12 geht die thomistische Naturrechtskonzeption
auf die aristotelische Metaphysik zurück. Thomas geht davon
aus, dass für alle Dinge ein göttliches bzw. ewiges Gesetz (lex divi-
na bzw. lex aeterna) besteht. Aufgrund seines Verstandes ist es
dem Menschen möglich, im Naturrecht (lex naturalis) Teile des
ewigen Gesetzes zu erkennen und entsprechend zu handeln. Im
Idealfall folgt der Einsicht des Menschen die Formulierung des
menschlichen Gesetzes (lex humana) gemäß ewigen Prinzipien.13

Obgleich sowohl die christliche Offenbarung als auch das Natur-

12 Vgl. Ulrich Eisel 2012, Naturrecht, in: Thomas Kirchhoff (Hrsg.),
www.naturphilosophie.org; Claus Urban 1979, Nominalismus im Natur-
recht: Zur historischen Dialektik des Freiheitsverständnisses in der Theo-
logie. Düsseldorf: Patmos.
13 Thomas von Aquin, STh II, q. 91, a. 1–6, übersetzt von Josef Groner
(1996) und Anmerkungen und Kommentar von Arthur F. Utz, in: Arthur
F. Utz Naturgesetz und Naturrecht. Theologische Summe, Fragen 90–97,
lateinischer Text mit Übersetzungen, Anmerkungen und Kommentar.
Bonn: Weiskirch, 188ff.
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recht ihre Letztbegründung in Gott finden, ist der Glaube an Gott
in der Naturrechtskonzeption keine Voraussetzung für die Ein-
sicht in die Vernünftigkeit des Naturrechts. Gleichwohl wurde
das Naturrecht im Zuge der Aufklärung zunehmend zum Ver-
nunftrecht umgedeutet, das die Letztbegründung und die Er-
kenntnis des Moralischen in der vernünftigen Disposition des
Menschen, nicht aber notwendigerweise in einer transzendenten
Gottheit erkennt. Das christliche Naturrechtsdenken erlebte vor
dem Eindruck der Weltkriege mit der Neuscholastik insbesondere
im deutschsprachigen Raum eine Renaissance, geriet angesichts
philosophischer Defizite aber zunehmend unter Druck.14

Vor dem Hintergrund des vorkonziliaren Menschenrechtsver-
ständnisses soll dann die Begründung der Menschenrechte im
Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils untersucht werden.
Dabei ist fraglich, inwieweit sich der von Hilpert konstatierte
Übergang zur Phase der Identifikation mit den Menschenrechten
in der systematisch-theologischen Begründung der Menschenrech-
te im Konzil niederschlägt und inwiefern dieser Begründungsver-
such an philosophische Menschenrechtskonzeptionen anschluss-
fähig ist. Im Fokus steht insofern einerseits die Enzyklika Pacem
in Terris von Papst Johannes XXIII., die – wenngleich kein Kon-
zilsdokument, doch deutlich im Geiste des Konzils verfasst – erst-
mals einen Menschenrechtskatalog benannte und sich mit den
theologischen Grundlagen der Menschenrechtsidee befasste.
Andererseits werden die Dokumente des Konzils, allen voran die
Erklärung über die Religionsfreiheit Dignitatis Humanae als dezi-
dierte Stellungnahme des Konzils zur Religionsfreiheit, analysiert.
Auch hierbei gilt es zu untersuchen, wie einerseits das Konzept
der Menschenwürde, andererseits die sich aus dieser ergebenden
Rechte begründet werden.

14 Vgl. August M. Knoll 1962, Katholische Kirche und scholastisches Natur-
recht. Wien: Europa; Franz Böckle (Hrsg.) 1966, Das Naturrecht im Disput.
Düsseldorf: Patmos; Franz Böckle (Hrsg.) 1987, Der umstrittene Natur-
begriff. Person – Natur – Sexualität in der kirchlichen Morallehre. Düssel-
dorf: Patmos; Franz Böckle/Ernst-Wolfgang Böckenförde (Hrsg.) 1973,
Naturrecht in der Kritik. Mainz: Mathias Grünewald.

Problemaufriss: Bedürfen die Menschenrechte einer Begründung?

22


